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AUFGABEN, die dreiunddreißigste...

Take 1: Inhaber eines Urheberrechts kann nach aktueller Rechtslage nur ein Mensch sein und 
es ist auch nicht übertragbar (nur vererbbar). Diskutiert, wer eurer Meinung nach das Urheber-
recht an einer KI-Komposition in Zukun  haben sollte:
1.) die So warearchitektin bzw. der So warearchitekt,
2.) die Firma, von der die So wareentwicklung bezahlt worden ist,
3.) die Käuferin oder der Käufer, der für die Komposition bezahlt hat oder
4.) niemand (public domain / CC0). 
Dass man an einer So ware das Urheberrecht haben kann, ist klar (bzw. geklärt: 
UrhG §69a–g) . Aber kann man auch das Urheberrecht an dem haben, was die 
So ware herstellt? Im Fall Nr. 4 könnte die Komposition zwar noch von der Firma 
verkau  werden, wäre anschließend jedoch frei, weil a) kein Mensch die KI-Kom-
position komponiert hat und weil b) das Urheberrecht nicht übertragbar ist. Ist die 
aktuelle Rechtslage ausreichend oder sollte sie in Zukun  angepasst werden?  

Im Internet kann man derzeit lesen, dass AIVA als erster virtueller Komponist der Welt von der SACEM 
anerkannt wor den ist (die SACEM ist eine französische Verwertungsgesellscha  vergleichbar der 
deutschen GEMA). Ganz zutreffend ist diese Information allerdings nicht, da ein Urheberrecht nach 
derzeitiger Rechtslage ausschließlich natürlichen Personen (also Menschen) zugesprochen werden 
kann. Weil ein Computerprogramm wie AIVA deswegen kein Mitglied einer Verwertungsgesellscha  
werden kann, hat man einfach einen Mitarbeiter des Start-Up-Unternehmens AIVA TECHNOLOGIES 
zum Mitglied der SACEM gemacht. Und dieser Mensch registriert nun die von AIVA generierten Com-
puter-Kompositionen unter dem Pseudonym AIVA in der SACEM. Ein toller Trick, der allerdings jede 
Menge Fragen aufwir ... 

Neben AIVA (Luxemburg) gibt es noch weitere Unternehmen, die aktuell an ML und KI zum Thema 
Musik arbeiten und Dienstleistungen verkaufen wie zum Beispiel Amper (New York), Melodrive 
(Berlin), Jukedeck (London), Humtap (San Francisco) und Popgun (Brisbane).
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